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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1985

Norm

PatG 1970 §22

Rechtssatz

Ein Patenteingri0 durch Benützung des Gegenstandes der Er2ndung setzt voraus, daß die geschützte

Konstruktionsweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gegenstandes nicht nur von völlig untergeordneter

technischer Bedeutung ist.
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